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Auslianderproblem — Italienabkommen'

Wenn mit Aufwand von Druckerschwirze Probleme gelost werden
konnten, dann miilten wir uns heute wohl kaum noch iiber die
Gefahren der Ueberfremdung unterhalten, In der Tat ist noch selten
iiber ein Problem so viel geschrieben worden wie iiber das Fremd-
arbeiterproblem, wobei die beiden Extreme zum Teil in einer
geradezu unverantwortlichen Art und Weise hochgespielt wurden.
Dabei vergifit man offenbar da und dort, da3 mit Uebertreibungen
und Unwahrheiten das Auslinderproblem nicht gelost werden kann.
Leider hat sich gerade in diesem Zusammenhang unverkennbar
gezeigt, daB sich auch in der im allgemeinen als serios qualifizierten
Schweizer Presse der Zug zum Sensationellen zusehends verstirkt.

Weil dem so ist, kommt einer objektiven Stellungnahme der
verantwortlichen Organe der freien Gewerkschaftshewegung eine
entscheidende Bedeutung zu. Es ist deshalb auBerordentlich zu
begriilen, da3 das Bundeskomitee dieses Problem auf die Tages-
ordnung der heutigen AusschuBlsitzung gesetzt hat.

Ich mochte versuchen, soweit wie moglich das Problem unter
positiven Vorzeichen zu beleuchten, und zwar ganz einfach aus der
Erfahrung heraus, daB3 dauerhafte gewerkschaftliche Erfolge nie mit
negativen Vorzeichen erzielt werden konnen. Das gilt sowohl fiir
die auslindischen Arbeitskrifte wie fiir die schweizerischen Kolle-
gen. Wenn die auslindischen Arbeiter etwa glauben sollten, sie
konnten ihre Probleme mit einer unsachlichen Kritik an und mit
ihrem Fernbleiben von den Gewerkschaften losen, dunn tiuschen
sie sich. Wenn anderseits schweizerische Kollegen der Auffassung
sein sollten, die vielfiltigen Probleme der Ueberfremdung mit einer
Ablehnung des Italienabkommens bewiltigen zu konnen, befinden
sich auch diese in einem schweren Irrtum. Die Probleme, die sich
in diesem Zusammenhang stellen, sind viel komplizierter; sie sind
vor allem fiir die freie Gewerkschaftshewegung, die im Interesse der
Mitglieder eine dynamische Wirtschaftspolitik unterstiitzt, nicht
so einfach zu 16sen, wie man es sich da und dort vorstellt.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund und die ihm angeschlos-
senen Verbinde haben es nicht notwendig, in der Frage der Fremd-
arbeiter ihren bisherigen Kurs zu indern. Wir wiren in der Lage,
zahlreiche Warnungen vor einer zunehmenden Ueberfremdung
durch eine allzu liberale Zulassungspraxis zu zitieren. Ich méchte
mich auf ein einziges Zitat beschrinken; es lautet wie folgt:

.Laut.Bericht des Bundesamtes fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit befanden
sich Mitte August vorigen Jahres in der Schweiz 271 149 kontrollpflichtige aus-
lindische Arbeitskrifte, wovon 160 269 Minner und 110 880 Frauen. Fiigt man

! Nach dem im Gewerkschaftsausschu8 am 13.Januar 1965 erstatteten Referat.

45



dieser betrichtlichen Zahl die rund 84 000 Personen hinzu, die eine Nieder-
lassungsbewilligung besitzen, ergibt dies das beunruhigende Total von 355 000
auslindischen Arbeitskriften. Wenn man vermeiden will, daB der Arbeitsplatz
der einheimischen Arbeiter und Angestellten schon beim geringsten Konjunktur-
riickgang gefihrdet wird, so sollte dies eine oberste Grenze sein, die nicht iiber-

schritten werden darf.
Der groBle AusschuBB des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes ist daher der

Auffassung, da8 die in Kraft stehenden bundesgesetzlichen Regelungen iiber die
Erteilung von Arbeitsbewilligungen von den zustindigen Kantonsbehorden streng
und einheitlich einzuhalten sind. Der Gefahr einer dauernden Stérung des
Gleichgewichtes zwischen einheimischen und auslindischen Arbeitskriften kann
nur begegnet werden, wenn man die Aufenthaltshewilligungen wie bisher be-
schriankt. ..

Bei diesem Zitat handelt es sich um einen Auszug aus der Resolu-
tion betr. die auslindischen Arbeitskrifte vom 10. Februar 1956, also
zu einer Zeit, da die Arbeitszeit in der Industrie im allgemeinen noch
48 Stunden pro Woche betrug und man folglich nicht die Arbeits-
zeitverkiirzung fiir die Storung des Gleichgewichtes verantwortlich
machen konnte. Wie gesagt, konnten der Gewerkschaftsbund und die
angeschlossenen Verbinde unzihlige dhnliche Appelle zitieren. Wir
mdochten darauf verzichten, denn wir wissen sehr gut, daB auch mit
solchen Zitaten das Auslinderproblem nicht gelost werden kann.
Was die Gewerkschaften aber mit Recht fiir sich in Anspruch neh-
men diirfen, ist die Tatsache, daB nicht sie, sondern die Arbeitgeber
mit ihrem unbéndigen Drang nach Expansion, Arm in Arm mit den
Zulassungsbehérden von Bund und Kantonen, das Ueberfremdungs-
probiem verursacht haben.

Die Appelle der Gewerkschaften wurden noch bis vor kurzem
von Arbeitgebern und verantwortlichen Behérden und, sagen wir
es offen, auch von einem Teil unserer Gewerkschafter und Ver-
trauensleute, in den Wind geschlagen oder iiberhért. Man bezich-
tigte die Gewerkschaften seitens der Arbeitgeberorganisationen und
Behorden unrealistischer Ueberlegungen und unterschob uns lohn-
politische Motive. Erst im Zusammenhang mit den Gesprichen iiber
MaBnahmen gegen die zunchmende Teuerung als Folge der iiber-
forderten Wirtschaft ist man behordlicherseits dem Problem der
Ueberfremdung nihergetreten, nachdem schon vorher die Wirt-
schaftsverbéinde ihre Appelle zur Investitionsdimpfung und Perso-
nalstabilisierung erlassen hatten.

Der Bundesrat erlieB im Mirz 1963 Vorschriften iiber die Be-
schrinkung der Zulassung auslindischer Arbeitskrifte. Dieser Be-
schluB hatte jedoch Lécher, durch welche auf Grund kantonaler
Ausnahmebewilligungen weitere Auslinderkontingente hindurch-
schliipfen konnten. Und wir erlebten einmal mehr, da8 die August-
Zihlung 1963 einen um rund 50 000 erhéhten Bestand an kontroll-
pflichtigen auslindischen Arbeitskriften auswies.
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Vielleicht diirfen wir hier in Erinnerung rufen, daB8 die Vertreter
des Gewerkschaftsbundes an einer Besprechung vom 20. Januar 1963
mit Bundesrat Schaffner ausdriicklich auf diese Locher aufmerksam
gemacht haben. Bundesrat Schaffner hat uns versichert, er werde
dariiber wachen, daB mit den Ausnahmebestimmungen kein MiB-
brauch getrieben werde. Leider geniigte diese Zusicherung nicht, um
das gesteckte Ziel zu erreichen.

Auf Grund der August-Zahlen 1963 (sie standen wie gesagt um
rund 50 000 héher als im Vorjahr) sah sich der Bundesrat veranlaft,
auf den Monat Mirz 1964 die Zulassungsvorschriften wesentlich zu
verschirfen. Aber auch diese verschirften Vorschriften, datiert vom
21. Februar 1964, hielten nicht dicht. Durch das sehr weitmaschige
Netz von kantonalen Ausnahmebewilligungen sind weitere 31 000
auslindische Arbeitskrifte hindurchgeschliipft. Damit erreichte der
Bestand an Auslindern — wenn wir die Niedergelassenen und Fami-
lienangehorigen hinzuzihlen — nahezu eine Million. Das hat — wir
konnten sagen zur groBen Genugtuung der freien Gewerkschaften —
eingeschlagen. Alle, ohne Unterschied der politische. Richtung und
wirtschaftlichen Stellung, scheinen nun die Gefahren einer Ueher-
fremdung, auf welche die Gewerkschaften schon lange hingewiesen
haben, zu erkennen. Mit anderen Worten: die psychologischen Vor-
aussetzungen fiir konstruktive MaBnahmen wiren damit, wenn auch
etwas spiat, geschaffen.

Leider wird diese als Positivum zu wertende Erkenntnis von
negativen Kriften iiberschattet, die nicht einfach iibersehen werden
diirfen. Ich spreche von der «Nationalen Bewegung gegen die Ueber-
fremdung» mit Sitz in Winterthur, einer Bewegung, die sich in ihrer
Propaganda einer Sprache und Aufmachung bedient, die derjenigen
der «Nationalen Front» der dreiBiger Jahre sehr nahe kommt. Eine
jahrzehntelange gewerkschaftliche Erfahrung lehrt, daB die Gewerk-
schaften und ihre Mitglieder von solchen Bewegungen keine Vor-
teile, sondern nur Nachteile zu erwarten haben. Auf alle Fille wire
es jedoch eine unverzeihliche Illusion, zu glauben, solche Bewegun-
gen wiirden uns das Fremdarbeiterproblem l6sen.

In diese spannungsgeladene Atmosphire fielen nun die Gespriche
iiber das «Italienerabkommen». Diese bildeten den bekannten Trop-
fen, der das FaB zum Ueberlaufen brachte und der erwihnten
Bewegung gegen die Ueberfremdung Auftrieb gab. Der ganze «Volks-
zorn» — wenn man so sagen darf — richtete sich nun gegen dieses
Abkommen, das natiirlich fiir den heutigen Zustand nicht verant-
wortlich gemacht werden kann. Denn erstens ist es noch gar nicht in
Kraft und zweitens bestimmt es nicht iiber die Zahl der auslindi-
schen Arbeitskrifte, sondern lediglich iiber deren Einreise- und
Aufenthaltsbedingungen.

Ich méchte hier eine Klarstellung anbringen, die vor allem auch
an die Adresse der italienischen gewerkschaftlichen Vertrauensleute
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gerichtet ist, die aber auch uns dienlich sein kann, dann nimlich,
wenn man uns etwa Vorhaltungen iiber den Verlauf der Ratifika-
tionsberatungen machen sollte.

Diese Klarstellung liegt darin:

1. Das Italienerabkommen ist nicht etwas grundsitzlich Neues.
Es besteht bereits heute eine «Vereinbarung vom 22. Juni 1948 iiber
die Einwanderung italienischer Arbeitskrifte in die Schweiz.»

2. Auf Antrag der italienischen Regierung hat sich anfangs 1961
der Bundesrat bereit erkldrt, Verhandlungen iiber die Revision
dieser Vereinbarung von 1948 aufzunehmen. Gleichzeitig stellte die
italienische Regierung das Begehren auf Revision des Sozialver-
sicherungsabkommens vom 17. Oktober 1951, das uns hier nicht
weiter beschiftigt.

Bei den Verhandlungen iiber das Einwanderungsabkommen stell-
ten die Italiener massive Forderungen, die nicht erfiillt werden
konnten. Da keine Einigung méglich war, wurden die Verhandlungen
auf Wunsch Italiens und im Einverstindnis mit der Schweiz im
November 1961 auf unbestimmte Zeit vertagt.

3. Inzwischen ist in wichtigen Industrien Italiens eine wirtschaft-
liche Rezession eingetreten. Das veranlaBte Italien im November
1962, nach vorheriger Fiihlungnahme zwischen den Delegationschefs,
die Wiederaufnahme der ein Jahr vorher unterbrochenen Verhand-
lungen zu beantragen. Im Schatten der Rezessionsfolgen war Italien
bereit, an den fritheren Forderungen massive Abstriche vorzunehmen.

Es war also Italien, das die Verhandlungen — wohl in der Meinung,
damit einen Druck ausiiben zu kénnen — unterbrochen hat. Wenn
man nun in der italienischen Diplomatie ungeduldig wird iiber das
verfassungsmiBig vorgeschriebene, etwas lange Prozedere bei der
Ratifikation des Abkommens, so diirfen wir immerhin darauf hin-
weisen, daf} die Schuld der dreijihrigen Verhandlungsfrist auf
Italien fallt.

Am 10. August 1964 wurde das Abkommen unter den iiblichen
Vorbehalten der Ratifikation durch die zustindigen Instanzen
beider Linder in Rom unterzeichnet. Es durfte in diesem Moment
angenommen werden, dal der Wortlaut bald einmal publiziert
werde. Das war leider eine Tduschung. Die Botschaft und das Ab-
kommen samt dazugehérendem SchluB8protokoll und gemeinsamer
Erklirung wurden der Oeffentlichkeit erst nach dem 4. November
1964 bekannt.

Man hiillte sich zustindigen Orts noch in Stillschweigen, als der
Wortlaut Mitte Oktober vollumfinglich in der kommunistischen
«Unita» publiziert war. DaB dies einer Beruhigung der Atmosphire
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nicht gerade dienlich war, weifl jeder, der auch nur die primitivsten
Grundbegriffe der Psychologie kennt. Das Verhalten unserer Landes-
regierung, die mangelnden «public relations», muBlten erfahrungs-
gemal3 zu allerlei Mutmaflungen fiihren. Jedenfalls gab es den
negativen Kraften Auftrieb. Als man dann vernahm, daB das Ab-
kommen auf den 1. November 1964 provisorisch in Kraft gesetzt
werden sollte, war der «Zapfen vollends ab». Das konnen diejenigen
am besten beurteilen, die an der gewerkschaftlichen Front vorne
stehen. Diese vorzeitige Inkraftsetzung muflte unbedingt verhindert
werden. Deshalb erfolgte am 9. Oktober 1964 die Demarche bei
Bundesprisident von Moos.

Es war keine Zeit zu verlieren, da am gleichen Tag der Bundesrat
zur Frage der provisorischen Inkraftsetzung Stellung nahm. Der
Bundesrat hat dem Begehren der Delegation entsprochen. Und
wenn man von den unvermeidlichen Nebengeriuschen absieht, hat
dieser Bundesratsbeschluf3 beruhigend gewirkt.

Am 27. November 1964 trat die Erweiterte AuBlenpolitische Kom-
mission, die mit der Vorberatung des Einwanderungsabkommens
beauftragt war, in Genf zusammen. Offenbar hat Bundesrat Schaff-
ner angenommen, es handle sich dabei um eine Angelegenheit von
zwei bis drei Stunden. Es stellte sich jedoch bald heraus, daB die
Bereitschaft, sich mit bundesritlichen Erklirungen abzufinden,
diesmal nicht sehr grol war. Die Stimmung war ausgesprochen
schlecht, und wenn es zu einer Abstimmung gekommen wire, hitte
mutmaBlich eine Mehrheit gegen eine Ratifikation gestimmt.

Wir sahen uns deshalb veranlaB8t, die Auffassung zu vertreten, es
seien die Beratungen und die BeschluB3fassung hinauszustellen, bis
der Bundesrat iiber MaBnahmen zu einer schrittweisen Senkung
der Auslinderzahl entschieden hat. Diese Auffassung ist durch-
gedrungen und fand ihren Niederschlag im einstimmig angenom-
menen Communiqué der Kommission.

Auch dieser Schritt der gewerkschaftlich-sozialdemokratischen
Mitglieder der nationalritlichen Kommission wurde im allgemeinen
begriilt. Er bedeutete, daB das Geschiift von der Traktandenliste des
Nationalrates der Dezember-Session abgesetzt werden mufBte. Auch
der Versuch unseres AuBBenministers, die Kommission umzustimmen,
verlief erfolglos. Ich glaube sagen zu diirfen, daB damit die Gewerk-
lslclll)aften das Auslanderproblem wieder in ihren Griff bekommen

aben.

Der Bundesrat befindet sich durch diesen Kommissionsheschluf in
der Zwangslage, wirksame MaBnahmen zu treffen, die zu einer
Senkung der Auslinderzahl fiihren. Wenn er das unterliBt, riskiert

er, daf

1. am 28. Februar 1965 die Konjunkturbeschliisse auch von den
verargerten Gewerkschaftsmitgliedern abgelehnt werden, womit
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natiirlich das Auslinderproblem erst recht nicht gelsst werden kann,
und

2. der Nationalrat die Ratifikation des Abkommens auch in der
Mirz-Session nicht vornimmt.

Und nun einige Worte zum Einwanderungsabkommen. Ich habe
gesagt, daB es sich um die Revision der Vereinbarung iiber die Ein-
wanderung italienischer Arbeitskrifte vom 22. Juni 1948 handelt.
Es ist also nicht etwas vollstindig Neues. Die kritischen Punkte sind
zu finden in

— Art. 11 betr. die Arbeitskriifte mit fiinfjihrigem Aufenthalt in
der Schweiz,

— Art. 12 betr. die Saisonarbeitskriifte und
— Art. 13 betr. den Nachzug der Familien.

Hier muB} ich einflechten, um was es eigentlich substanziell bei
den Auseinandersetzungen geht. Einmal ist zu sagen, daf} es nicht um
die 720 000 (August 1964) kontrollpflichtigen auslindischen Arbeits-
krifte schlechthin, sondern lediglich um die 474 000 kontrollpflich-
tigen italienischen Arbeitskrifte geht. Davon sind 284 000 Nicht-
saison- und 170 000 Saisonarbeiter.

Im August 1964 waren 176 000 miinnliche italicnische Arbeits-
krifte im GenuB3 einer Ganzjahresbewilligung, wovon rund 60 000
verheiratet sind. Von den Ehefrauen dieser 60 000 verheirateten
Italiener arbeiten bereits rund 25 000 in der Schweiz und sind folg-
lich im Gesamtbestand der auslindischen Arbeitskrifte mitgezahlt.
Rund 8000 Ehefrauen halten sich als Nichterwerbstitige in der
Schweiz auf, sind also bereits nachgezogen, und 7000 sind ehemalige
Schweizerinnen.

Es verbleiben also nach dem heutigen Stand ungefihr 20 000
italienische Arbeitskrifte, die ihre Ehefrauen noch in Italien haben
und die, sofern sie mindestens 18 Monate bei uns sind und die
tibrigen Bedingungen erfiillen, ihre Familie nachziehen Lénnen.

Man kann sodann annehmen, daB von den italienischen Arbeits-
kriften mit Ganzjahresbewilligung 40 000 bis 50 000 mehr als fiinf
und weniger als zehn Jahre in der Schweiz sind. Das wiren die jeni-
gen, die beim Inkraftireten des Abkommens in den GenufB einer ver-
besserten Rechitsstellung auf dem Arbeitsmarkt kimen. Sie haben
Anspruch auf Verlingerung der Aufenthaltsbewilligung fiir ihre
Tétigkeit am bisherigen Arbeitsp’ z. Sodann bezieht sich die ver-
besserte Rechtsstellung hauptsiichlich auf die freie Wahl des Arbeits-
platzes in- und auBerhalb des Berufes. Vorbehalten bleiben aller-
dings die besonderen Vorschriften, welche die Zulassung von aus-
lindischen Arbeitskriften aus zwingenden Griinden des Landes-
interesses einschrinken.
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Was schlieBlich die Saisonarbeiter betrifft, sieht das Abkommen
vor, denjenigen, die wihrend fiinf aufeinanderfolgenden Jahren
insgesamt mindestens 45 Monate in der Schweiz titig waren, auf
Gesuch hin eine Jahresbewilligung zu erteilen, vorausgesetzt daB
sie in ihrem Beruf eine Ganzjahresbeschéftigung finden. Diese Be-
stimmung ist namentlich fiir die italienischen Arbeitskrifte im Bau-
gewerbe-, Gast- und Beherbergungsgewerbe und in der Landwirt-
schaft von Bedeutung. Wie viele das sein konnten, ist nicht bekannt.
Man weill nur, dal von den 159000 in den Bauberufen titigen
Italienern im August 1964 rund 14 000 im Genuf} einer Ganzjahres-
bewilligung waren.

Schétzungen iiber die Auswirkungen dieser Bestimmung sind also
kaum moglich, da unbekannt ist, wie viele Arbeitgeber in den Saison-
branchen bereit und in der Lage sind, eine Ganzjahresbeschiftigung
zuzusichern. Es ist eher anzunehmen, daf} sich diese Zahl in engen
Grenzen halten wiirde.

Es ist durchaus verstindlich, daB3, im Hinblick auf die akute
Wohnungskrise, vor allem der erleichterte Nachzug der Familie
zu Auseinandersetzungen fiihrte. Die Auslogierungen von Schwei-
zern, die da und dort vorgekommen sind, auch wenn es sich, gemes-
sen am Ganzen, um vereinzelte Fille handelt, haben natiirlich dem
zum Teil berechtigten Unwillen noch Auftrieb gegeben. Solche
Vorkommnisse gehoren offentlich angeprangert. Wir glauben aber
nicht, dal der Gewerkschaftsbund seine Fremdarbeiterpolitik nach
solchen asozialen Elementen ausrichten darf.

Wir haben nun gesehen, um welche GréBenordnungen es substan-
ziell geht. Man kann natiirlich mit einigem Recht sagen, da8 auch
20 000, die eventuell sofort fiir den Nachzug der Familie in Frage
kommen, zuviel sind, wenn man einen vollstindig ausgetrockneten
Wohnungsmarkt hat.

Hier konnen auch in Zukunft Friktionen entstehen, auch wenn
das Abkommen nicht iiber die Zahl der italienischen Arbeitskrifte,
sondern lediglich iiber die Aufenthaltsbedingungen derjenigen, die
schon da sind, entscheidet. Deshalb haben wir verlangt, daB mit der
Erleichterung des Familiennachzuges unabdingbar eine stufen-
weise und spiirbare Riickbildung der Auslinderzahl verbunden wer-
den muB. Der Bundesrat hat, wie schon gesagt, den Auftrag, der
Kommission einen diesbeziiglichen Bericht vorzulegen.

Als Zielsetzung stellen wir uns eine stufenweise Riickbildung auf
500 000 vor, wie sie im Bericht der vom Bundesrat im Jahre 1961
eingesetzten Studienkommission enthalten ist. Um dieses Ziel zu
erreichen, bedarf es Sofortmafinahmen und eine langfristige Fremd-
arbeiterpolitik.

Unter den SofortmaBnahmen stellen wir uns eine Verschirfung
des Ende Februar 1965 ablaufenden Bundesratsbeschlusses vom
21. Februar 1964 iiber die Beschrinkung der Zulassung ausldndischer
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Arbeitskrifte vor. Die heutigen Zulassungsvorschriften sehen eine
Betriebsplafonierung auf 97 bzw. 95 Prozent vor, wobei durch die
kantonalen Zulassungshehorden Ausnahmen bewilligt werden konn-
ten, wenn dies durch besondere Verhiltnisse gesamtwirtschaftlicher,
regionaler oder betrieblicher Art gerechtfertigt ist.

Hier muf3 nun, mit dem auf 1. Marz 1965 kommenden Bundesrats-
beschluB}, die Schraube angezogen werden. Der Bundesrat gedenkt
dies wie folgt zu tun:

1. Betriebsplafonierung und neu betriebliche Auslinderplafonie-
rung. Damit fillt die Moglichkeit, den Abgang von Schweizern durch
Auslinder zu ersetzen, weg. Anderseits kann sich nicht der eine
Betrieh auf Kosten des anderen unbegrenzt durch das Wegengagie-
ren von Schweizern vergrolern. Ueber die Prozentsitze wird man
sich verstindigen miissen.

2. Genehmigungspflicht kantonaler Ausnahmebewilligungen durch
den Bund. Dadurch ist eine einheitliche Praxis einigermaBen
gewihrleistet, und der Bund bekommt eine bessere laufende Kon-
trolle. Damit nicht iibermarcht werden kann, miilte eine maximale
«Bundesreserve», z. B. fiir 10 000 Arbeitskrifte, fiir solche Hiartefille
festgesetzt werden.

3. Moglichste Unterbindung der sogenannten Spontaneinreisen,
das heifit die Aufenthaltsbewilligung darf nur erteilt werden, wenn
der Einreisende bereits im Besitz eines Arbeitsplatzes ist.

Langfristig muBl nach unserer Auffassung der Plafond an Aus-
lindern geseizlich verankert werden. Die Demokratische Partei hat
bekanntlich eine Verfassungsinitiative in dieser Richtung beschlos-
sen. Eine solche Initiative ist iiberfliissg, da der Bund auf Grund von
Art. 69*r der Bundesverfassung die Kompetenz bereits besitzt, auf
dem Gebiete der Ein- und Ausreise, Aufenthalt und Niederlassung
der Auslinder zu legiferieren.

Auf dieser Bestimmung beruht denn auch das Bundesgesetz iiber
Aufenthalt und Niederlassung der Auslinder vom 26. Mirz 1931,
revidiert am 8. Oktober 1948. Es scheint uns, daB hier der Ort wire,
wo eine Limitierung des Auslinderbestandes aufgenommen werden
kénnte, und zwar in Art. 1 als neuer Absatz 2 mit folgendem Wort-
laut:

Zur Verhinderung einer Ueberfremdung darf der Bestand an
erwerbstitigen Auslindern 500 000 nicht iibersteigen.

Dazu miiflte in einer neuen Uebergangsbestimmung eine Frist
vorgesehen werden, bis zu welcher dieser Stand zu erreichen wire.
Diese Bestimmung koénnte etwa folgenden Wortlaut haben:
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Der in Art.1 Abs.2 festgesetste Bestand an auslindischen
Arbeitskriften ist durch einen stufenweisen Abbau des heutigen
Bestandes in folgender Weise zu erreichen:

— in einer ersten Etappe durch Senkung der Kontrollpflichtigen
auf 500 000 bis Ende 1969;

— in einer zweiten Etappe durch Senkung der Erwerbstitigen
(Kontrollpflichtige und Niedergelassene) auf 500 000 bis Ende
1972.

Wir haben die Auffassung, daB3, wenn in diesem Gesetz eine Be-
grenzung vorgenommen wiirde, die Uebergangsfrist so lange angesetzt
werden konnte, daBB keine oder moglichst geringe Stérungen ent-
stiinden.

Das Bundeskomitee hat sich in seiner gestrigen Sitzung mit den
moglichen MaBnahmen befaft und beschlossen, mit einer Eingabe
an den Bundesrat zu gelangen, nachdem eine Delegation am 5. Ja-
nuar 1965 Gelegenheit hatte, diese Konzeption dem Bundesprisiden-
ten H. P. Tschudi und Bundesrat Willy Spiihler vorzutragen.

Diese Eingabe soll dem Bundesrat erméglichen, die Vorschlige
allenfalls bei der Neufassung des Bundesratsbeschlusses iiber die
Beschrinkung der Zulassung auslindischer Arbeitskrifte auf den
1. Mirz 1965 und bei der Abfassung des Berichtes an die national-
riatliche Kommission zu beriicksichtigen. Wenn der Bundesrat diese
MaBnahmen ergreift, schafft er damit zweifellos auch die psycholo-
gischen Voraussetzungen fiir die Ratifikation des Einwanderungs-
abkommens in der Marz-Session.

Aber nicht nur das; auch die Atmosphére fiir die Abstimmung
iiber die Konjunkturbeschliisse konnte damit ganz betrichtlich
verbessert werden, und was wesentlich ist, der Gewerkschaftsbund
kdme von der zermiirbenden Defensive wieder in die Offensive.

Ernst Wiithrich, Bern.

53



	Ausländerproblem ; Italienabkommen

